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Öffentliche Bekanntmachung der Gemeinde Demitz-Thumitz 
zur Widmung eines öffentlichen Weges im OT Medewitz 
 
Aufgrund des Gemeinderatsbeschlusses Nr. 05/2024/2 vom 23.04.2024 hat die 
Gemeindeverwaltung Demitz-Thumitz am 30.04.2024 die Widmung des 0,194 km langen 
Weges mit der Bezeichnung „Verlängerte Gartenstraße“ im Ortsteil Medewitz zum öffentlichen 
Feldweg verfügt. 
Straßenbaulastträger ist die Gemeinde Demitz-Thumitz. 
Widmungsbeschränkungen wurden keine festgelegt.   
              
Eine Ausfertigung der Widmungsverfügung mit Rechtsbehelfsbelehrung und einer 
planerischen Darstellung des gewidmeten Weges können ab dem Tag der Bekanntmachung 
im elektronischen Amtsblatt der Gemeinde Demitz-Thumitz bei der Gemeindeverwaltung 
Demitz-Thumitz, Bauamt – Zimmer 3, 01877 Demitz-Thumitz, Hauptstraße 43, für die Dauer 
von zwei Wochen während der Öffnungszeiten ein-gesehen werden (Niederlegungsfrist). Die 
Verfügung mit der Anlage wird im gleichen Zeitraum auf der Internetseite der Gemeinde 
Demitz-Thumitz eingestellt.  
 

Amtsblatt 

Beginn öffentliche Bekanntmachungen 



Amtsblatt Nr. 10/2024 
 

 

 

 

  Seite 2 von 2 

Impressum  
Herausgeber: Gemeinde Demitz-Thumitz 
Redaktion: Gemeinde Demitz-Thumitz, Hauptamt 
Verantwortlich für Inhalte der amtlichen öffentlichen Mitteilungen der Gemeinde Demitz Thumitz: Bürgermeister 
Jens Glowienka 
Eingestellt auf Homepage am: 20.02.2024, 11 Uhr 
Eingestellt von: Herrn Stephan Garten im Auftrag von Amtsleiterin Haupt- und Finanzverwaltung Lisa Pitro 

Die Bekanntgabe gilt mit Ablauf der Niederlegungsfrist als vollzogen. 
 
Rechtsbehelfsbelehrung: 
Gegen die Widmungsverfügung kann innerhalb eines Monats nach ihrer Bekanntgabe 
Widerspruch erhoben werden. Der Widerspruch ist schriftlich oder zur Niederschrift bei der 
Gemeindeverwaltung Demitz-Thumitz in 01877 Demitz-Thumitz, Hauptstraße 43 einzulegen. 
 
Demitz-Thumitz, den 02.05.2024 
 
Jens Glowienka 
Bürgermeister 
 
 

Ende öffentliche Bekanntmachungen 


